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INTERVIEW MIT DEN MITINITIATOREN VON „PFLEGESTERNE“: CORNELIA RÖPER UND DR. JAN SCHRÖDER

// Ein Algorithmus sorgt für passgenaue Verknüpfung //

Interview: Steve Schrader

„Pflegesterne“ will in der Corona-
Krise ehemalige Pflegekräfte mit 
Einrichtungen zusammenbringen, 
die krisenbedingt Personal suchen. 
Wie funktioniert das? 
Cornelia Röper: Die gezielte Anspra-
che über soziale Medien und unsere 
Matching-Plattform „Pflegesterne.
de“ sind die Basis. Hier können sich 
Krankenhäuser und Pflegeeinrich-
tungen kostenlos registrieren und 
ihre Personalbedarfe hinterlegen. 
Examinierte ehemalige Pflegekräfte, 
die jetzt helfen möchten – unsere 
Pflegesterne –, können sich ebenfalls 
kostenlos registrieren. Ein Algorith-
mus, der Bedarfe der Einrichtungen 
und Wünsche der Pflegesterne sowie 
die Entfernung zum möglichen Ein-
satzort berücksichtigt, sorgt für die 
passgenaue Verknüpfung.

Wie ist bisher die Resonanz? 
Jan Schröder: Die Einrichtungen 
und Krisenstäbe der Kommunen 

reagieren in persönlichen Gesprä-
chen durchweg positiv. Man sieht 
deutlich, dass der krisenbedingte 
Bedarf bei Pflegeeinrichtungen hö-
her ist als in den Krankenhäusern. 
Dadurch, dass die Maßnahmen zum 
Infektionsschutz so gut gegriffen 
haben, blieb die befürchtete ‚Welle‘ 
in den Krankenhäusern bislang 
zum Glück aus. Interessant ist: Der 
Bedarf für eine Initiative zur nach-
haltigen Wertschätzung der Pflege 
ist wirklich groß. Deswegen planen 
wir jetzt schon langfristig, ohne das 
ursprüngliche Angebot zu vernach-
lässigen.

Wie schätzen Sie das Potenzial 
von „Pflegesterne“ ein? 
Röper: Die Bereitschaft, über digi-
tale Lösungen in Kontakt zu kom-
men, ist auf jeden Fall da. Durch die 
Corona-Pandemie ist eine breite 
Welle an Hilfsbereitschaft in der 
Bevölkerung entstanden, die wir 
auch auf der Plattform spüren. Täg-
lich melden sich neue Pflegesterne 

und Einrichtungen an. Die Pande-
mie ist noch nicht vorbei. Zudem 
denken wir bereits über die Krise 
hinaus. Die Plattform ist eingebet-
tet in eine Initiative zur nachhal-
tigen Wertschätzung der Pflege. 
Diese bauen wir jetzt aus. Als Auf-
takt wird eine Stakeholderkonfe-
renz Ende Juni geplant. Die Bun-
desregierung hat das Potenzial 
auch erkannt: Wir wurden gemein-
sam mit drei anderen Projekten als 
erste Kohorte aus 1 500 Projekten 
des #WirVsVirus Solution Builder 
Programms ausgewählt. Letztlich 
soll es hier zehn ausgewählte Pro-
jekte geben. 

Es gibt unterschiedliche Plattfor-
men, die Freiwillige vermitteln, 
wie die der Pflegekammern. Ist 
es nicht sinnvoll, die Aktionen zu 
bündeln? 
Schröder: Wir sind für Bündelun-
gen mit Plattformen, die auch ge-
lernte Kräfte vermitteln, erst ein-
mal offen. Je nachdem, wie diese 

aufgebaut sind, kann eine Ver-
knüpfung aus technischen und 
Datenschutzgründen aber kom-
pliziert sein. Für eine reine Krisen-
lösung lohnte das bisher nicht, hier 
muss es vor allem schnell gehen. 
Die meisten Plattformen haben 
zudem unterschiedliche Zielgrup-
pen. Wir richten uns ja ausschließ-

lich an ausgebildete Fachkräfte, die 
von den Pflegeeinrichtungen auch 
vergütet werden. 
Röper: Zudem gehen wir mit unse-
rer geplanten Weiterentwicklung 
zu einer Community-Plattform – 
mit Inspirationen für die Verbes-
serung der Pflegewelt – jetzt auch 
bereits einen Schritt weiter. 
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Tarifeinigung: Mehr Gehalt 
für Pfleger in Brandenburg

Am 8. Juni ist bei Tarifverhand-
lungen für Beschäftigte aus acht 
gemeinnützigen brandenburgi-
schen Unternehmen aus der So-
zialwirtschaft und Pflege eine Ei-
nigung erzielt worden. Ab dem 1. 
Januar 2021 sollen die etwa 1 700 
Beschäftigten drei Prozent mehr 
Lohn bekommen, sagte der Ge-
schäftsführer des Arbeitgeberver-
bands Paritätische Tarifgemein-
schaft (PTG), Sebastian Jeschke. In 
der Pflege steige der Lohn für be-
stimmte Berufsgruppen sogar um 
bis zu sechs Prozent. Der Einigung 
in der zweiten Verhandlungsrunde 
zwischen den Vertretern der PTG 
und der Gewerkschaft Verdi müss-
ten noch die jeweiligen Tarifkom-
missionen zustimmen, sagte Je-
schke. Er rechnete damit, dass das 
Tarifergebnis in den kommenden 
Tagen abgeschlossen wird. Durch 
den neuen Tarifvertrag soll für die 
Beschäftigten auch der Zugang zu 
Urlaub bei Nachtarbeit erleichtert 
werden. Ein Vertreter der Gewerk-
schaftsseite war am Montagnach-
mittag nicht zu erreichen.

Neuer Pflege-Bachelor  
in München 

Zum Wintersemester 2020/2021 
führt die Katholische Stiftungs-
hochschule München (KSH) den 
Studiengang „Pflege“ ein. Nach 
sieben Semestern erlangen Stu-
dierende sowohl einen Bachelor 
of Science sowie die Berufszulas-
sung zur Pflegefachfrau bezie-
hungsweise zum Pflegefachmann. 
Das Studium soll nach Angaben 
der Hochschule auf die Berufspra-
xis in der Pflege vorbereiten und 
Studierende befähigen, Pflegepro-
zesse zu gestalten und weiterzu-
entwickeln. Die Bewerbungsfrist 
endet am 20. August.

Verordnung zu Testungen für den Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

Zielgerichtetes Vorgehen ist erforderlich
Mit der neuen Verordnung zu Reihentestungen sollen Pfle-

gemitarbeiter und Pflegebedürftige auf SARS-CoV-2 getes-

tet werden. Doch was genau regelt die Verordnung? 

Von Katja Riedel

Berlin // Besser spät als nie. So ließe 
sich mit wenigen Worten die kürz-
lich erlassene Verordnung des Bun-
desgesundheitsministeriums be-
werten, mit der Reihentestungen in 
Pflegeeinrichtungen erleichtert wer-
den sollen. Dazu gehören Testungen 
von asymptomatischen Kontaktper-
sonen, Testungen von Personen im 
Rahmen der Bekämpfung von Aus-
brüchen sowie Testungen zur Verhü-
tung der Verbreitung des Virus. 

Diese Tests sollen künftig durch 
die gesetzliche Krankenversicherung 
gezahlt werden, übrigens auch für 
Personen, die nicht gesetzlich kran-
kenversichert sind. In der bisherigen 
Diskussion hatte sich der bpa konse-
quent für flächendeckende Tests von 
pflegebedürftigen Menschen und 
Personal eingesetzt, um nicht nur 
das Ausbruchsgeschehen managen 
zu können, sondern auch kalkulier-
bare Lockerungen im Alltag begrün-
den zu können. Daher begrüßen wir 
naturgemäß die Verordnung. Gleich-
wohl wären an der einen oder an-
deren Stelle noch Verbesserungen 
wünschenswert, um die besonders 
vulnerable Gruppe der pflegebe-
dürftigen Menschen noch besser vor 
Ansteckungen schützen zu können. 
Gleiches gilt auch für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Pflegeein-
richtungen.

Wenn in Pflegediensten, Tagespfle-
gen oder Pflegeheimen Personen fest-
gestellt wurden, die mit dem Corona-
virus infiziert sind oder waren, können 
asymptomatische Personen getestet 
werden, die dort betreut, behandelt 
oder gepflegt wurden, tätig oder sonst 
anwesend waren. Ein solcher Test kann 

einmal wiederholt werden, sodass bis 
zu zwei Tests möglich sind. 

Asymptomatische Personen, die 
in voll- oder teilstationäre Pflegeein-
richtungen aufgenommen werden 
oder deren Pflege und Betreuung von 
ambulanten Pflegediensten zu einer 
stationären Versorgung übergeht, 
können ebenfalls getestet werden. 
Auch dieser Test kann einmal wie-
derholt werden, sodass bis zu zwei 
Tests möglich sind.

Unter die Verordnung fallen au-
ßerdem Tests von asymptomatischen 
Personen, die in voll- oder teilstatio-
nären Pflegeeinrichtungen oder von 
ambulanten Pflegediensten betreut, 
behandelt oder gepflegt werden. 
Diese Tests können nur stichproben-
artig erfolgen.

Eine vierte Gruppe umfasst asym-
ptomatische Personen, die in voll- oder 
teilstationären Pflegeeinrichtungen 
oder in ambulanten Pflegediensten tä-
tig sind oder tätig werden sollen. Hier 
kann ein Test einmal zu Tätigkeitsbe-
ginn und ansonsten bis zu alle zwei 
Wochen wiederholt werden.

Es ist wenig verständlich, dass es 
im Ermessen der zuständigen Stellen 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
liegt, Tests anzuordnen und durchzu-
führen. Sobald eine Erkrankung fest-
gestellt wurde, muss schnell und kon-
sequent gehandelt werden, um alle 
Beteiligten zu schützen. Es darf kei-
nesfalls bei einzelnen Testungen aus-
gewählter Einrichtungen bleiben. 
Statt einer Abhängigkeit von der An-
ordnung durch das Gesundheitsamt 
muss es generell den Anspruch ge-
ben, nach Feststellung einer Erkran-
kung alle Beteiligten unverzüglich zu 
testen. Dies umfasst alle von der Ver-
ordnung erfassten Beschäftigten der 

Pflegeeinrichtungen, die von ihnen 
versorgten Personen und gegebenen-
falls deren Angehörige. 

Ebenso wenig ist die Beschrän-
kung der Tests bei bereits in der Ver-
sorgung befindlichen Pflegebedürfti-
gen auf Stichproben nachvollziehbar. 
Der Verordnungsgeber begründet dies 
mit der Größe der betroffenen Gruppe. 
Angesichts des außerordentlichen Ge-
fährdungsgrades im Falle einer Er-
krankung kann dies aber kein Argu-
ment sein. Es muss daher zumindest 
die einmalige Möglichkeit der Testung 
aller Betroffenen geben. 

Einheitliches Vorgehen der zu-
ständigen Stellen ist notwendig

Voraussetzung der Kostenübernahme 
durch die gesetzliche Krankenversi-
cherung ist die vorherige Anordnung 
durch die jeweils zuständige Stelle 
des öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes (beispielsweise das Gesundheits-
amt). Die Pflegeeinrichtungen können 
diese Tests nicht eigenständig durch-
führen und sie im Anschluss über die 
Verordnung abrechnen lassen. Diese 
Regelung finden wir sehr bedauer-
lich. Die Heime können am ehesten 

und schnellsten beurteilen, ob die 
Gefahr einer Ansteckung bestanden 
hat. Den Heimen ist daher dringend zu 
raten, bei Verdachtsfällen die zustän-
digen Stellen schnellstmöglich zu in-
formieren und auf möglichst umfas-
sende Tests zu drängen. 

Mit der alleinigen Hoheit der Ge-
sundheitsämter über die Anordnung 
und Durchführung der Tests besteht 
gleichzeitig die große Gefahr, dass 
in jeder Kommune eine andere Test-
strategie genutzt wird und die Pfle-
geeinrichtungen von der Entschei-
dungsfreudigkeit der jeweiligen 
Gesundheitsämter abhängig sind. 
Aktuell lässt sich feststellen, dass die 
Bewertung solcher Testungen asymp-
tomatischer Personen teils gravierend 
zwischen den Bundesländern und den 
jeweils zuständigen Gesundheitsäm-
tern differiert. 

Während einige bereits konse-
quent entsprechende Untersuchun-
gen vornehmen, werden diese in an-
deren Regionen als vermeintlich nicht 
hilfreich abgelehnt. 

Zudem wurde trotz der unbestrit-
tenen Vorteile der Tests vermehrt über 
das Kostenrisiko gestritten mit der 
Folge, dass eher nicht getestet wird. 
Wir erleben einen nie dagewesenen 
gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Lock Down, um die besonders 
vulnerablen Gruppen schützen zu 
können. Hierzu gehören zuvorderst 
die pflegebedürftigen Menschen und 
die pflegenden Mitarbeiter. Und trotz-
dem werden ausgerechnet hier nicht 
alle Testmöglichkeiten eingesetzt. Wir 
brauchen jetzt zielgerichtetes Vorge-
hen. Nur so lässt sich eine frühzeitige 
und umfassende Erkennung und Ein-
dämmung des Corona-Virus in den 
Pflegeeinrichtungen erreichen. 

 e Die Autorin ist Referentin der 
Geschäftsführung des Bundes-
verbandes privater Anbieter so-
zialer Dienste (bpa)
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